
Entsprechenserklärung des Vorstands und des Verwaltungsrats 

 

 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat im Geschäftsjahr 2014 den Empfehlungen des 

PCGK in der Fassung vom 30. Juni 2009 mit folgenden Ausnahmen entsprochen: 

 

 Eine Nennung der Vergütung der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder wird im 

Corporate Governance Bericht nicht wiederholt, da die Vergütung unter Namensnen-

nung in allgemein verständlicher Form im Geschäftsbericht der Rentenbank wiederge-

geben wird (Konzernanhang, Seiten 164 und 165).   

 Gemäß § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Vorstands kann die Ressortverteilung - in 

Abweichung von Ziffer 4.2.2 PCGK ohne Zustimmung des Verwaltungsrats – in einem 

Geschäftsverteilungsplan festgelegt werden. Auf diese Weise wird die erforderliche 

Flexibilität bei notwendigen Änderungen sichergestellt.  

 Mit Wirkung zum 01.09.2014 ist Imke Ettori zum ordentlichen Mitglied des Vorstands 

bestellt worden. Entgegen Ziffer 5.1.2 PCGK, der eine erstmalige Bestellung auf ma-

ximal drei Jahre empfiehlt, erfolgte die Bestellung vor dem Hintergrund ihrer anfängli-

chen Tätigkeit als Bereichsvorstand auf vier Jahre.  

 In Ausnahmefällen bereiten die Ausschüsse - entgegen Ziffer 5.1.8 PCGK - aus Prakti-

kabilitäts- und Effizienzgründen nicht nur Entscheidungen des Verwaltungsrats vor, 

sondern entscheiden abschließend.  

 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank beabsichtigt, dem PCGK in der Fassung vom 

30. Juni 2009 mit obiger Maßgabe auch in Zukunft zu entsprechen. 
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